
 

 

EINGANG EINES GENEHMIGUNGSANTRAGES NACH § 4 ABS. 1 BIMSCHG 

(BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ) 

Bekanntmachung vom 19.12.2023 

MVKU I C 206-13676 

Telefon: 90 25-2376 oder 90 25-0, intern 925-2376. 

Die Firma Axolabs Berlin GmbH, Wolfener Straße 23, 12681 Berlin hat bei mir nach § 4 Abs. 

1 BImSchG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 

und Nr. 4.1.19 GE des Anhangs 1 zur 4. BImSchV einen Antrag auf Genehmigung zur Errich-

tung und zum Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch che-

mische, biochemische oder biologische Umwandlung auf dem Grundstück Wolfener Straße 

23 in 12681 Berlin gestellt.  

Das geplante Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt ge-

macht. 

Dabei handelt es sich um eine Produktionsstätte zur Entwicklung pharmazeutischer Wirkstoffe. 

Sie besteht aus einem Tanklager für Lösemittel und flüssige Abfälle, einem Technikumsbe-

reich, einem Prozessbereich und Laboren. Es werden durch chemische Synthese kurze Nukle-

insäureketten in einem vollautomatisierten Prozess aufgebaut, gereinigt und gefriergetrocknet 

zur Verwendung in der Arzneimittelforschung. Die Produktionskapazität liegt bei 0,1 Tonnen 

pro Jahr. 

Da es sich bei der Anlage um ein Vorhaben nach Nr. 4.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) handelt, war im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens eine allgemeine Vorprüfung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 UVPG vorzunehmen. Im Ergeb-

nis besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Für das Vorhaben wurde zusätzlich die Zulassung des vorzeitigen Beginns der Errichtung nach 

§ 8 a BImSchG beantragt. Der vorzeitige Beginn kann nur zugelassen werden, wenn nach 

überschlägiger Prüfung mit einer Entscheidung zugunsten der Antragstellerin zu rechnen ist 

und die übrigen Voraussetzungen des § 8 a Abs. 1 BImSchG erfüllt sind. 

Die Inbetriebnahme der Anlage ist vorgesehen für 2024. 



 

Bürgerbeteiligung 

Auslegung 

Der Antrag und die von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen sowie die entscheidungs-

erheblichen Berichte und Empfehlungen, die zum Zeitpunkt der Bekanntmachung bereits vor-

lagen, liegen zur Einsichtnahme aus: 

vom 08.01.2024 bis 08.02.2024 ausschließlich nach vorheriger Vereinbarung 

unter der E-Mail- Adresse jacqueline.schulze@senmvku.berlin.de 

oder der Telefonnummer 030 9025 2376 

im Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, 

Zimmer R2/130-2, Brückenstraße 6, 10179 Berlin 

sowie 

vom 08.01.2024 bis 08.02.2024 ausschließlich nach vorheriger Vereinbarung  

unter der E-Mail-Adresse dennis.weber@ba-mh.berlin.de 

oder der Telefonnummer 030 90293 6850 

im Dienstgebäude des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Wirtschafts-

förderung, Straßen, Grünflächen, Umwelt- und Naturschutz, Personal und Finanzen, Um-

welt-und Naturschutzamt, Fachbereich Umweltschutz, Zimmer 206, Premnitzer Straße 13, 

12681 Berlin. 

Nachfolgend genannte behördliche Unterlagen, entscheidungserheblichen Berichte und 

Empfehlungen lagen zum Zeitpunkt der Bekanntmachung vor und sind Bestandteil der ausge-

legten Unterlagen: 

 Ergebnis der Vorprüfung nach § 5 i. V. m. § 9 Abs. 2 Nr. 2 UVPG vom 15.12.2023 

 Schallimmissionsprognose vom 14.09.2023, Projektnummer 2012_CO90, GfBU 

Consult Gesellschaft für Umwelt- und Managementberatung mbH 

 Bericht Nr. 01 über den geprüften Brandschutznachweis vom 11.09.2023, 

Prüfverzeichnis Nr. 2023M288, Dipl. Ing. Wolfgang Menzel 

 Bericht Nr. 1 über den geprüften Standsicherheitsnachweis vom 08.08.2023, 

Dipl. Ing. Detlef Wolter 

 Ausgangszustandsbericht 



 

Weitere Informationen, die für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens von Be-

deutung sein können und die erst nach Beginn der Auslegung bei der Genehmigungsbehörde 

eingegangen sind, werden nach den Bestimmungen über den Zugang zu Umweltinformatio-

nen zugänglich gemacht. 

Einwendungen 

Einwendungen gegen das Vorhaben können in der Zeit vom 08.01.2024 bis einschließlich 

08.03.2024 schriftlich bei der 

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, I C 206, Brückenstraße 6, 

10179 Berlin 

oder elektronisch unter der E-Mail-Adresse jacqueline.schulze@senmvku.berlin.de 

erhoben werden. Nach Ende dieses Zeitraums sind bis zur Erteilung der Genehmigung alle 

Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

Dies gilt nicht für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 

Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit ist das Datum des Eingangs der Einwendung. 

Einwendungen sollen die befürchtete Rechtsgutgefährdung und die Art der Beeinträchtigung 

durch das Vorhaben erkennen lassen. 

Erörterungstermin 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde nach pflichtgemä-

ßem Ermessen, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird. Sollte die Genehmigungsbehörde 

eine Erörterung für zweckmäßig halten, wird ein Erörterungstermin  

am Montag, den 08.04.2024 um 14:00 Uhr 

im Office & Business Center LEUNAER7, Konferenzraum im Erdgeschoss, Leunaer Straße 7, 

12681 Berlin, stattfinden. 

Die Erörterung ist öffentlich. Erörtert wird das Vorhaben mit der Antragstellerin, den beteilig-

ten Fachbehörden und den Personen, die form- und fristgerecht Einwendungen erhoben ha-

ben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die formgerecht erhobenen Einwendungen auch beim Aus-

bleiben der Antragstellerin oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert 

werden. 



 

Die Entscheidung, über eine eventuell notwendig werdende räumliche oder terminliche Verle-

gung des Erörterungstermins wird durch eine erneute Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin 

sowie auf der Internetseite 

https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/bekanntmachungen/amtliche-veroeffentlichungen/ 

bekannt gemacht. 

Sollte der Erörterungstermin aus den in § 16 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 der Neunten Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungs-

verfahren - 9. BImSchV) genannten Gründen entfallen, wird dies nicht öffentlich bekannt ge-

macht. 

Hinweise  

Einwendungen werden der Antragstellerin und den am Genehmigungsverfahren beteiligten 

Behörden gemäß § 12 Abs. 2 der 9. BImSchV bekannt gegeben. Einwender können verlan-

gen, dass ihre Namen und ihre Anschriften vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-

den.  

Mit Ablauf der Einwendungsfrist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf be-

sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

Die Zustellung der Entscheidung an die Personen, die Einwendungen erhoben haben, kann 

durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

Der Genehmigungsbescheid wird gemäß § 10 Abs. 7 BImSchG öffentlich bekannt gemacht. 

Zuständig für die Entscheidung über das beantragte Vorhaben ist die Genehmigungsbehörde 

– Referat I C – bei der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt auf Grundlage des § 10 Abs. 3 und 4 BImSchG und 

der §§ 9 und 10 der 9. BImSchV. 

Rechtsgrundlagen 

BImSchG  

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-

sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 17.5.2013 (BGBl. I S. 1247), zuletzt geändert durch Art. 11 

Abs. 3 des Gesetzes vom 26.7.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) 

4. BImSchV  

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 

genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 



 

31.5.2017 (BGBl. I S. 1440), geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 12.10.2022 (BGBl. I S. 

1799) 

9. BImSchV  

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 

das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.5.1992 

(BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 22.3.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 

UVPG  

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

18.3.2021 (BGBl. I S. 540), geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.3.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 

88) 

 


